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1 BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Mischgebiet (gem. § 6 BauNVO)

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass die im Mischgebiet nach § 6 BauNVO aufgeführten
Nutzungen

§ Nr. 6: Gartenbaubetriebe
§ Nr. 7: Tankstellen
§ Nr. 8: Vergnügungsstätten

nicht zulässig sind.

Folgende Einrichtung, die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden kann, ist auf
Grundlage von § 1 Abs. 6 Satz 1 BauNVO nicht zulässig:

§ Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb der in § 6 Abs. 2 2 Nr. 8 BauNVO
bezeichneten Teile des Gebietes.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 und 17 BauNVO)

1.2.1 Grundflächenzahl (§§ 17, 19 BauNVO)

Die zulässige Grundflächenzahl wird gemäß Planeintrag für die Bereiche MI1 und MI3 auf max. 0,6 und den
Bereich MI2 auf max. 0,4 festgesetzt.

Gemäß den Bestimmungen des § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die
Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,

2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,

3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut
wird,

mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der zuvor genannten Anlagen bis zu 50
von Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 im Bereich MI1
sowie MI3 und von 0,6 im Bereich MI2.

1.2.2 Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO)

Die Geschossflächenzahl wird im Bereich MI1 sowie MI3 auf max. 1,2 und im Bereich MI2 auf max. 0,8
festgesetzt.

Die Flächen von Aufenthaltsräumen in Kellergeschossen und in Dachräumen einschließlich der zu ihnen
gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind mitzurechnen (§ 20 Abs. 3
BauNVO).

1.2.3 Anzahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO)
Die maximale Zahl der Vollgeschosse wird auf zwei Vollgeschosse festgesetzt.

1.2.4 Höhe baulicher Anlagen (gem. §§ 16, 18 BauNVO)
Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch Festlegung der maximalen Traufhöhe (THmax) und der
maximalen Gebäudehöhe (GHmax) festgesetzt.

Die maximale Traufhöhe sowie die maximale Gebäudehöhe sind der jeweiligen Nutzungsschablone zu
entnehmen.

Die maximale Traufhöhe wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem
unteren Bezugspunkt und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante Dachhaut. Dies ist bei
Pultdächern die Höhe der Außenwand auf der niedrigeren Seite.

Die maximale Gebäudehöhe wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemessene Maß zwischen
dem unteren Bezugspunkt und dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion. Dies ist bei Pultdächern die Höhe
der Außenwand auf der höheren Seite, bei sonstigen geneigten Dächern die Firstlinie.

Bei Flachdächern darf die maximale Traufhöhe um 1,50 m durch technische Dachaufbauten überschritten
werden, wenn diese insgesamt eine Fläche von unter 2 m² aufweisen.

Als Bezugspunkt für die Höhe der Gebäude gilt das Niveau der nächstgelegenen Verkehrsfläche
(Straßenachse) gemessen in der Grundstücksmitte. Der Bezugspunkt im Plangebiet stellt die
„Bahnhofstraße“ dar.

1.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche sowie die Stellung der baulichen
Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

1.3.1 Bauweise (§ 22 BauNVO)

Innerhalb des Bereichs MI1 und MI3 gilt die abweichende Bauweise. Hierbei muss, wie im Ist-Zustand
vorhanden, an die Grundstücksgrenze angebaut werden.

Innerhalb des Bereichs MI2 gilt die offene Bauweise, wobei lediglich Einzelhäuser zulässig sind. Die
Abstandsflächen nach der Landesbauordnung sind einzuhalten.

1.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO)
Die Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 BauNVO gibt die überbaubare Grundstückfläche vor, innerhalb derer das
Gebäude errichtet werden darf. Die Grenzabstände nach LBauO sind zu beachten.

Entlang der Bahnhofstraße ist eine Baulinie gem. § 23 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

1.3.3 Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Innerhalb des Bereich MI2 dürfen Wohngebäude nicht mehr als zwei Wohneinheiten je Einzelhaus enthalten.

Innerhalb des Bereich MI3 dürfen Wohngebäude nicht mehr als drei Wohneinheiten je Einzelhaus enthalten.

1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Wasserdurchlässige Beläge

Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen sind in wasserdurchlässiger
Bauweise auszuführen (Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen o.ä.).

Dachbegrünung

Innerhalb des Plangebietes sind die Dächer mit einer Dachfläche über 10 m² und mit einer Dachneigung bis
zu 10° extensiv zu begrünen.

Die extensive Dachbegrünung ist als pflegeextensiver und artenreicher Trockenrasen mit geeigneten
Magersubstrat auszuführen. Die Stärke des Pflanzensubstrataufbaus ohne Drän- und Filterschicht soll mind.
10 cm betragen. Die Bewässerung soll ausschließlich über Niederschlagswasser erfolgen.

1.5 Stellplätze, Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und § 12 BauNVO)

Im Bereich MI1 sowie MI3 sind Stellplätze und Garagen allgemein zulässig.

Im Bereich MI2 sind Stellplätze, Garagen und Carports nur in der Umgrenzung für Stellplätze, Garagen und
Carports sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

1.6 Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauNVO)

Innerhalb der privaten Grünfläche sind keine baulichen Anlagen, Stellplätze, Garagen o.ä. zulässig.

1.7 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Bereiche sind keine Ein- und Ausfahrten auf die
Baugrundstücke zulässig.

1.8 Flächen die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Entlang der B272 sind innerhalb des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bauschutzbereichs der B272 von
20 m keine baulichen Anlagen zulässig.

Innerhalb des in der Planzeichnung in dem Einmündungsbereich festgesetzten Sichtdreiecks sind keine
baulichen Anlagen im Sinne der Landesbauordnung zulässig. Im Bereich des Sichtdreiecks ist jegliche
Sichtbehinderung (Bewuchs, Einfriedungen o. ä.) über 80 cm, gemessen über der jeweiligen
Fahrbahnoberkante, unzulässig.

1.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Das in der Planzeichnung vermerkte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gilt zugunsten der Hinterlieger.

1.10 Zu treffende Vorkehrungen zur Vermeidung oder Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes verwiesen wird, können bei der
Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich Fachbereich 2 - Bauen eingesehen werden.

1.10.1 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile zum Schutz gegen Außenlärm

Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile (d.h. Fenster, Außenwände und
Dachflächen) schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen der DIN 4109-1 „Schallschutz
im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Die
dafür maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Planzeichnung dargestellt.

Die Einhaltung der Anforderungen ist sicherzustellen und im Rahmen des bauordnungsrechtlichen
Antragsverfahrens nach DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung
der Anforderungen“, Januar 2018 (DIN 4109-2: 2018-01) nachzuweisen. Es können Ausnahmen von dieser
Festsetzung zugelassen werden, soweit im bauordnungsrechtlichen Verfahren nachgewiesen wird, dass
geringere maßgebliche Außenlärmpegel vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung der
Außenbauteile sind dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1: 2018-01 zu reduzieren.

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -, §§ 1 bis 11 der
Baunutzungsverordnung - BauNVO -)

Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

     2 Wo Beschränkung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

              0,6* Grundflächenzahl GRZ mit Dezimalzahl, als Höchstmaß

              1,2 * Geschossflächenzahl GFZ mit Dezimalzahl, als Höchstmaß

         II Zahl der Vollgeschosse als Höchtsmaß

   THmax. Maximale Traufhöhe in Meter

   GHmax. Maximale Gebäudehöhe in Meter

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

         o Offene Bauweise

Nur Einzelhäuser zulässig

         a Abweichende Bauweise

Baulinie

Baugrenze

Nicht überbaubare Grundstücksflächen

Überbaubare Grundstücksflächen

Zulässige Hauptfirstrichtung

Nutzungsschablone (beispielhaft)*

Art der baulichen Nutzung Anzahl der Vollgeschosse
Beschränkung der Zahl der  Maximale Traufhöhe
Wohnungen Maximale Gebäudehöhe

Grundflächenzahl GRZ Geschossflächenzahl GFZ

Zulässige Bauweise Zulässige Dachform

6. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4,
11 und Abs. 6 BauGB)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

MI

E

a

1,2

II
THmax.=   6.50 m
GHmax.= 11.00 m

-----

MI
3 Wo

0,6

9. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grünflächen

Kennzeichnung für private Grünflächen, siehe Textliche Festsetzungen Ziffer 1.6

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zweckbestimmung: Garagen
Zweckbestimmung: Stellplätze
Zweckbestimmung: Carports

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr.
10 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets (z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5
BauNVO)

Maßangaben in Meter

Abzureißende Neben-/Wirtschaftsgebäude (Teilabriss)

16. Nachrichtliche Darstellungen

Freizuhaltendes Sichtfeld gemäß RASt 06

Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-01 und 02 vom Januar 2018 in
dB(A)

17. Planzeichen zur Darstellung des Bestandes

Hauptgebäude/Wohngebäude mit Hausnummer

Nebengebäude/Wirtschaftsgebäude

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

* Alle in der Legende angegebenen Zahlenwerte sind beispielhaft!
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1.10.2 Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen

Schutzbedürftige Räume, die zum Nachtschlaf genutzt werden können, sind bautechnisch (z.B. durch
fensterunabhängige, schallgedämmte Lüftungen) so auszustatten, dass bei Einhaltung der Anforderungen an
die Schalldämmung gemäß Festsetzung 1.9.1 ein ausreichender Mindestluftwechsel gemäß DIN 1946-6
„Raumlufttechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen - Allgemeine Anforderungen, Anforderungen zur
Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, Übergabe/Übernahme (Abnahme) und Instandhaltung“
(DIN 1946-6: 2009-05) sichergestellt wird. Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelassen werden,
soweit im bauordnungsrechtlichen Verfahren nachgewiesen wird, dass der schutzbedürftige Raum über ein
Fenster verfügt, an dem der Beurteilungspegel einen Wert von 50 dB(A) einhält.

Die Einhaltung der Anforderungen ist sicherzustellen und im Rahmen des bauordnungsrechtlichen
Antragsverfahrens nachzuweisen.

1.10.3 Außenwohnbereiche

Im MI 1 sind bis zu einem Abstand von 10 m von der Fahrbahnmitte der Bahnhofstraße an der Westfassade
Außenwohnbereiche, wie z.B. Balkone, Terrassen und Wohngärten, von Wohnnutzungen und vergleichbar
schutzwürdigen Nutzungen nach der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“,
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) nicht zulässig:

Im MI 2 sind bis zu einem Abstand von 40 m von der Fahrbahnmitte der Bundesstraße ebenerdige
Außenwohnbereiche, wie z.B. Freisitze, Terrassen und Wohngärten, von Wohnnutzungen und vergleichbar
schutzwürdigen Nutzungen nach der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“,
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) nicht zulässig:

Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelassen werden, soweit im bauordnungsrechtlichen
Verfahren nachgewiesen wird, dass durch bauliche Maßnahmen, wie z. B. (teil-)verglaste Vorbauten, massive
Brüstungen etc., sichergestellt wird, dass maximal ein Beurteilungspegel von 64 dB(A) am Tag erreicht wird.

Die Einhaltung der Anforderungen ist sicherzustellen und im Rahmen des bauordnungsrechtlichen
Antragsverfahrens nachzuweisen.

PFLANZEMPFEHLUNGSLISTE
Bäume 1. Ordnung Bäume 2. Ordnung Sträucher
Quercus robur Carpinus betulus Cornus sanguinea
Stieleiche Hainbuche Hartriegel

Fraxinus excelsior Acer campestre Corylus avellana
Esche Feldahorn Hasel

Ulmus minor Prunus avium                Euonymus europaea
Feldulme Wildkirsche Pfaffenhütchen

Ulmus laevis Sorbus domestica Rosa canina
Flatterulme Speierling Hundsrose

Acer platanoides Malus silvestris Prunus spinosa
Spitzahorn Wildapfel Schlehe

Tilia cordata Pyrus pyraster Berberis vulgaris
Winterlinde Wildbirne Berberitze

Acer pseudoplatanus Sorbus torminalis Lonicera xylosteum
Bergahorn Elsbeere Heckenkirsche

Fagus silvatica Prunus fructicosa globosa
Rotbuche Kugel- Steppenkirsche

mind.: Hochstamm, mind.: Heister, mind.: Sträucher
STU 12 - 14 cm, 3 x v. 2x v., 100-125 cm h Normalware,

80 - 100 cm h, 2x v.
Obstbaumarten (Hoch- und Halbstamm)

Apfel Birne Sonstige

Ontarioapfel Clapps Liebling Mährische Eberesche

Schöner aus Nordhausen Köstliche von Charneu Nancy Mirabelle

Winterrambur Vereinsdechantsbirne Walnuss

Kaiser Wilhelm Frühe aus Trévoux Große Schwarze Knorpelkirsche

Roter Boskop Pastorenbirne Hedelfinger Riesenkirsche

Brettacher Alexander Lucas Große grüne Reneklode

Jakob Lebel Hauszwetschge

Frh. Von Berlepsch Ontariopflaume

2 BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I. V.  M. § 88 LBAUO)

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

2.1.1 Dachform
Innerhalb des Bereich MI2 ist die zulässige Dachform für Hauptgebäude das Flachdach.

2.2 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Die Gärten sind gärtnerisch anzulegen und zu pflegen. Flächige Versiegelungen (z.B. durch Pflasterbeläge),
die nicht als erforderliche Abstellflächen, Terrassen oder Zufahrten bzw. Zuwegungen funktional benötigt
werden sowie flächig ausgebrachte lose Material- und Steinschüttungen (z.B. Schotter, Kies, Splitt oder
Vergleichbares) sind unzulässig.

2.3 Zahl der notwendigen Stellplätze nach § 47 LBauO (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO)
Gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird festgesetzt, dass mindestens 2 Stellplätze (Stellplätze, Carports oder
Garagen) je Wohneinheit auf dem Grundstück herzustellen sind.

HINWEISE

Ordnungswidrigkeiten (gem. § 88 LBauO)

Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der hiermit nach § 88 LBauO i. V.
m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.

Auffüllungen

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV.
Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 "Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall"
in ihrer neuesten Fassung zu beachten.

Für weitere Ausführungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft Boden
(LABO) und die ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter www.mueef.rlp.de) hingewiesen.

Vermeidung von Schadstoffeinträgen

Zur Vermeidung langfristiger Schadstoffeinträge sollte für die Dacheindeckung sowie für Regenrinnen und
Fallrohre kein unbeschichtetes Metall (Kupfer, Zink, Blei, etc.) verwendet werden.

Vermeidung und Entsorgung von Bauabfällen

Verwertbare Bauabfälle sind wieder zu verwenden. Unbelasteter Bodenaushub ist soweit wie möglich auf
dem Baugrundstück selbst unterzubringen. Eine Deponierung hat zu unterbleiben.

Archäologische Funde

Die folgenden Punkte sind in die Bauausführungspläne als Auflagen zu übernehmen.

1. Die ausführenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom
23.03.1978 (GVBl., 1978, S. 159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBl., 2008, S. 301)
hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die
Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu
sichern.

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht
von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit diese Rettungsgrabungen, in Absprache mit den
aus-führenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung
entsprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang
der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren / Bauträger finanzielle Beiträge für die
Maßnahmen erforderlich.

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich der o.g. Planung eine
archäologische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich dabei um jungsteinzeitliche Siedlungsbefunde (Fdst.
Oberhochstadt 14).

DIN-Vorschriften
Die in den textlichen Festsetzungen, der Planbegründung und den Hinweisen angegebenen DIN-Vorschriften
sind zu beziehen über den Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin oder können bei der
Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich während den üblichen Dienststunden
eingesehen werden.

Kampfmittel

Das Vorhandensein von Weltkriegsmunition kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.
Kampfmittelfunde gleich welcher Art, sind unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu
melden. Der Kampfmittelräumdienst entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Die
Fachunternehmen sind nicht berechtigt selbstständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen und auf
öffentlichen Straßen zu transportieren.

Radonvorsorge

Gemäß der Ausführung des Landesamtes für Geologie und Bergbau [s. Karte:
https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=18] liegt das Plangebiet in einer Region, in der in der
Bodenluft ein lokal erhöhtes und seltener hohes Radonpotential festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von
den jeweiligen Gesteinsschichten stark schwanken kann. Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt,
Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz lassen aber die bisher in Rheinland-Pfalz gemessenen
Konzentrationen den Schluss zu, dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet
werden können, die den notwendigen Schutz vor Radon bieten. Mit steigender Radonkonzentration erhöht
sich aber das Risiko einer Erkrankung an Lungenkrebs. Vom Bundesamt für Strahlenschutz werden bauliche
und sonstige Vorsorgemaßnahmen empfohlen, um den Eintritt von Radon in das Gebäude bzw. sein
Einwirken auf den Menschen weitgehend zu verhindern.

Sorgfalt bei der Radonabwehr sollte auch für die Gebäude ohne Unterkellerung gelten, weil in nicht
unterkellerten Gebäuden im statistischen Mittel die Radonkonzentrationen im Erdgeschoss höher als in
unterkellerten Gebäuden sind. Die Frostschürzen unter nicht unterkellerten Gebäuden verhindern, dass
Bodenluft mit Radon über die kapillarbrechende Schotterschicht nach außen abgeleitet werden kann. Unter
diesen Bedingungen können sich unter dem Gebäude höhere als die gemessenen Radonkonzentrationen
einstellen. Weitere Informationen sind u.a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlenschutz, der
Radon-Informationsstelle beim Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (Oppenheim)
sowie folgender Seite zu entnehmen: http://mapserver.lgb-rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf.

Baumpflanzungen

Bei der Anpflanzung von Bäumen sind die RPS 2009 und die dort angegebenen Abstände zur B 272 zu
berücksichtigen.

Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen /Koordination von Erschließungs- und Baumaßnahmen

Im Plangebiet befinden sich oberirdische 0,4-kV-Stromversorgungseinrichtungen, die in der Planzeichnung
nicht ausgewiesen sind. Die tatsächliche Lage dieser Leitungen ergibt sich allein aus der Örtlichkeit. Das
Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser Versorgungseinrichtungen im Zusammenhang
mit Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzuklären.

Der Träger der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie ist für Planung und Bau zur
Erweiterung/Anpassung des bestehen-den Leitungsnetzes frühzeitig über den Beginn und Ablauf der
Er-schließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten.

Wasserschutzgebiet

Der Planbereich befindet sich in der Zone III B des vorgesehenen Wasserschutzgebietes (WSG) Zeiskam. Die
Ge- und Verbote der zukünftigen Rechtsverordnung des WSG sind zu beachten.

Verfahrensschritt                                                                     Datum

01 Aufstellungsbeschluss Gemeinderat 05.11.2019
(gem. § 2 Abs. 1 BauGB)

02 Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 15.10.2020

03 Offenlage
(öffentliche Auslegung gem.§ 3 Abs. 2 BauGB) 23.10.2020 - 23.11.2020

04 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB) 12.11.2020 - 11.12.2020

08 Abwägungs- und Satzungsbeschluss                                     __.__.2021
(gem. § 10 Abs. 1 BauGB)

09 Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Fest-
setzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen
Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmt und dass die für die Rechts-
wirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Hochstadt, den __.__.____ _____________________________
  Otto Paul,    

                                                                                     Bürgermeister

10 Öffentliche Bekanntmachung und Rechtskraft (gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB)
des Satzungsbeschlusses am __.__.____ im Amtsblatt.
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan "Bahnhofstraße 6"
einschließlich der Begründung rechtsverbindlich.

Hochstadt, den __.__.____ _____________________________
 Otto Paul,    

                                                                                        Bürgermeister
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GESETZESGRUNDLAGEN

Flächenbezeichnung:      m²        ha         %

Fläche des Geltungsbereichs   2.110   0,21     100,00

Baufläche gesamt:   1.760   0,18       83,41

Mischgebiete     1.760    0,18          83,41

Private Grünflächen      350   0,03       16,59

Als gesetzliche Grundlagen wurden verwendet:

· Baugesetzbuch (BauGB)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBI. I S. 1728) geändert worden ist.

· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

· Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel
3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist.

· Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel
2 Absatz 1 des Gesetzes vom 09. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist.

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
Vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist.

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung - PlanzV)
Vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.
Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

· Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 03. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist.

· Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel
1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) geändert worden ist.

· Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel
2a des Gesetzes vom 03. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist.

· Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
Vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 19.
September 2006 (BGBl. I S. 2146) geändert worden ist.

· Denkmalschutzgesetz für das Land Rheinland-Pfalz (DSchG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch §
32 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBI. S. 719).

· Gemeindeordnung für das Land Rheinland-Pfalz (GemO)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch
Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 728).

· Landesbauordnung für das Land Rheinland-Pfalz (LBauO)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2019 (GVBl. S. 112).

· Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft für das Land
Rheinland-Pfalz (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG)
Vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni
2020 (GVBl. S. 287).

· Landesstraßengesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LStrG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 01. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

· Landeswassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LWG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

· Landesnachbarrechtsgesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LNRG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juni 1970 (GVBl. S. 198), das mehrfach durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 209) geändert worden ist.

· Landesbodenschutzgesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LBodSchG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und
Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)
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